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Frau Vanessa Tögel, 5079 Zeihen, hat am 
3. Februar 2020 die restliche Lehrzeit (bis 
31. Juli 2021) bei der Gemeindeverwaltung 
Münchwilen begonnen. Der Gemeinderat sowie 
die ganze Verwaltung sind überzeugt, mit Frau 
Vanessa Tögel eine tüchtige Lernende gewählt 
zu haben und setzen ihr vollstes Vertrauen in 
ihre Leistungen. Das ganze Münchwiler „Ge-
meindehausteam“ freut sich auf die gemein-
same Ausbildungszeit und wünscht ihr alles 
Gute. 
 
 

 
Baubewilligungen 

 BG 2019-27 Anton und Heidi Winter, Zür-
cherstrasse 26, 4332 Stein, Parzellen 1410 
und 1322, Hübel 12 und 14, Sanierung beste-
hende Stützmauer 

 BG 2019-28 Niklaus Zehnder und Ricarda 
Lis, Bustelstrasse 2d, 4333 Münchwilen, Par-
zelle 1262, Bustelstrasse 11, Umbau Einfami-
lienhaus 

 BG 2020-01 Gerhard Herzog, Biffigstrasse 6, 
4333 Münchwilen, Parzelle 1289, Bi-
ffigstrasse 6, Gartenhaus und PV-Aufdachan-
lage 

 
 
Gesamtrevision Nutzungsplanung / Pla-
nungskommission 
Für die Projektierung der Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland 
wurde eine Planungskommission eingesetzt. 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 Gemeindeammann Bruno Tüscher (Pro-

jektsteuerung) 

 Gemeinderat Fabian Bianchi (Projekt-

steuerung) 

 Gemeindeschreiber Roger Wernli (Pro-

jektsteuerung) 

 Oliver Tschudin (PLANAR AG) 

 Petra Brodmann (PLANAR AG 

 Rosmarie Furrer, Kapellenstrasse 14, 

4333 Münchwilen 

 Walter Winter, Hübel 3a, 4333 Münchwi-

len 

 Katja Rünzi, Schupfarterstrasse 4, 

4333 Münchwilen 

 Roland Hunziker, Oberdorf 4, 

4333 Münchwilen 

 Willy Schürch, Dellstrasse 30, 

4333 Münchwilen 

 
Für die Umsetzung des Landschaftsinventares 
wurde ebenfalls eine Kommission eingesetzt, 
welche aus folgenden Personen besteht: 
 

 Paavo Schöb (Planar AG) 

 Roland Hunziker (Präsident Natur- und 

Vogelschutzverein Münchwilen) 

 Gemeindeammann Bruno Tüscher 

 Gemeinderat Fabian Bianchi 
 
Diese Arbeitsgruppen gelten als beratende 
Kommissionen des Gemeinderates. 
 
 

 
Restaurant Post 
 Der Pächter Fabio Clausi hat den Pachtvertra-
ges des Restaurant Pöstli auf Ende Juli 2020 ge-
kündigt. Fabio Clausi wird das Restaurant bis 
Ende Juli 2020 mit reduzierten Öffnungszeiten 
weiterführen. Dem Stiftungsrat ist es ein Anlie-
gen, dass in Münchwilen auch zukünftig ein Res-
taurantbetrieb weitergeführt werden kann. In die-
sem Sinne wird sich der Stiftungsrat um eine Lö-
sung bemühen resp. einen neuen Pächter su-
chen. (Stiftungsrat der Ortsbürgerstiftung 
Münchwilen) 
 
 
 



 
 

Leinenpflicht für Hunde 
Während der Setzzeit und der Aufzucht der Reh-
kitze besteht nach der Jagdverordnung des Kan-
tons Aargau eine Leinenpflicht für sämtliche 
Hundearten. Unter § 21 dieser Verordnung wird 
dies wie folgt umschrieben: „Hunde sind im Wald 
und am Waldrand vom 1. April bis 31. Juli an 
der Leine zu führen. In der übrigen Zeit können 
Hunde auf Waldstrassen unter direkter Aufsicht 
ohne Leine geführt werden. Für Jagd- und Poli-
zeihunde beim Einsatz und der Ausbildung gel-
ten diese Einschränkungen nicht.“ 
 
Tretrecht 
Das Betreten von Wiesen und Äckern ist grund-
sätzlich nicht gestattet, beziehungsweise nur so-
weit erlaubt, als damit weder eine Beeinträchti-
gung noch eine Schädigung des Grundeigen-
tums verbunden ist. Aus diesem Grund ist auf 
das Betreten von Wiesen und Äckern (z.B. Quer-
feldeintouren, freies Laufenlassen von Hunden 
oder Reiten über offenes Gelände) insbeson-
dere während der Vegetationszeit vom 1. April 
bis zum 31. Oktober zu verzichten. 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, diese beiden 
Bestimmungen zu beachten. 
 
Zurückschneiden von Bäumen und Sträu-
cher 
Bäume, Sträucher und Lebhäge entlang öffentli-
cher Strassen und Fusswege sind so zurückzu-
schneiden, dass sie den Verkehr nicht behin-
dern. Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die 
Grundstückgrenze zu erfolgen, über Trottoirs 
und Fusswegen muss der Strassenraum bis auf 
2.50 m, über Fahrstrassen bis auf 4.50 m Höhe 
freigehalten werden. Auch bodendeckende 
Pflanzen sind so zurückzuschneiden, dass die 
Einlaufschächte freigelegt sind. Ebenfalls sind 
Hydranten durch die Grundeigentümer frei zu-
gänglich und sichtbar zu halten. Sträucher, Leb-
häge usw. die den Hydranten verdecken sind zu-
rückzuschneiden. Es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass Eigentümer von Sicht behindern-
den Bäumen und Sträuchern haftbar gemacht 

werden können. Die Grundeigentümer werden 
eingeladen, diese Bestimmungen zu beachten 
und den Rückschnitt zu veranlassen. 
 
Altpapiersammlung 
Die nächsten Papiersammlungen finden am 
Montag, 29.06.2020 und 24.08.2020, statt. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass das Papier zu 
bündeln ist. Nicht ins Altpapier gehören Blumen- 
und Kohlepapiere, Waschmitteltrommeln, Tier-
futterverpackungen, Folien, Plastik und andere 
Kunststoffe, Tetra-Packungen, sowie Futtermit-
telsäcke. Solches Material wird stehen gelassen. 
Der Karton ist zu zerlegen und ebenfalls ver-
schnürt bereitzustellen. Wir bitten Sie, das Altpa-
pier und die Kartons ab 07.00 Uhr des Sammel-
tages gut sichtbar am Strassenrand zu deponie-
ren. 
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